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Ein neues Jahr hat begonnen, und wir möchten dies zum Anlass nehmen, für 2026 alles Gute, Gesundheit, Kraft und Zuversicht zu wünschen. Gerade in bewegten Zeiten sind Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und eine starke Interessenvertretung von besonderer Bedeutung.
Mit der Ausgabe *Kurier 2026-01* informieren wir wieder über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Aktivitäten, die uns als AG Selbst Aktiv im Bundesvorstand als besonders wichtig erscheinen. Unser gemeinsames Ziel bleibt es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu stärken, Teilhabe zu sichern und auf sozial- sowie gesundheitspolitische Herausforderungen aufmerksam zu machen. Dabei lebt unsere Arbeit vom Engagement vieler Ehrenamtlicher, vom offenen Austausch und von aktiver Beteiligung.
Wir danken herzlich für das uns entgegengebrachte Interesse, die Unterstützung und das Vertrauen in die Arbeit der AG Selbst Aktiv. Lasst uns auch im Jahr 2026 gemeinsam daran arbeiten, Barrieren abzubauen, Perspektiven zu eröffnen und unsere Anliegen sichtbar zu machen.
Wir wünschen eine informative Lektüre und einen guten Start in das neue Jahr.
Eure Selbst Aktiv-Redaktion
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Hannover (kobinet) "Beständiges Schnellboot statt riesiger Tanker", so hat Karl Finke seinen Bericht getitelt, den er den kobinet-nachrichten im Nachgang der Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) vom 13. September 2025 in Krautheim zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat. Dabei blickt Karl Finke auf das Verbandsgeschehen des BSK im Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung der Behindertenpolitik der letzten Jahrzehnte zurück.
Beständiges Schnellboot statt riesiger Tanker
Beitrag von Karl Finke (CO-Bundesvorsitzender der AG Selbst Aktiv)
Der BSK hat in den vergangenen Jahrzehnten nach meiner Wahrnehmung stets die aktive Politik dynamisch begleitet und war Teil aktiver Behindertenpolitik. Als kleiner beziehungsweise mittelgroßer Behindertenverband unterschied er sich stets von den großen Tankern durch seine Beweglichkeit, Schnelligkeit und Fachlichkeit im Aufgreifen politischer Themen und deren Platzierung. Dies hat sich nach meinen ersten Eindrücken vom Beginn der 90er-Jahre bis heute mit unterschiedlichem Gewicht dargestellt.
Wiedererkennungswert für den BSK hat sein Engagement für die Ergänzung des Grundgesetzes um einen Passus zum Schutz behinderter Menschen im Rahmen der Erweiterung des Grundgesetzes auf den damaligen Bereich der DDR und die hiermit verbundenen Änderungen. Die Verfassungsergänzung war in der Bund-Länder-Verfassungskommission Anfang der 90er-Jahre zunächst gescheitert. Eine bundesweite Kampagne zu mehr Akzeptanz und gesellschaftlicher Wahrnehmung behinderter Menschen erfolgte nach meiner Wahrnehmung auf zwei Strängen.
Auf der einen Seite war es die Kampagne des BSK mit dem damaligen Pressesprecher Hans-Günter Heiden sowie der neu entstehenden „Selbstbestimmt Leben“-Bewegung (ISL), verbunden mit dem Namen Ottmar Miles-Paul. Der zweite Strang für die gesellschaftliche Wahrnehmung behinderter Menschen und der immer noch bestehenden Marginalisierung wurde durch die deutschlandweite Anti-Gewalt-Kampagne und bundesweite Aktionen aus Niedersachsen organisiert, vertreten durch Karl Finke und viele Aktivistinnen und Aktivisten behinderter Menschen aus ganz Deutschland.
Der damalige Bundespräsident von Weizsäcker brach das Eis zu der Verfassungsergänzung zugunsten behinderter Menschen. Er forderte auf einer Veranstaltung im Gustav-Heinemann-Haus in Bad Godesberg mit ausdrücklichem Bezug auf die Anti-Gewalt-Kampagne aus Niedersachsen eine Verfassungsergänzung zugunsten behinderter Menschen. „Deutschland im Herbst – Zunehmende Gewalt gegen Behinderte und andere Minderheiten“ lautete die Broschüre zur Begleitung der Initiativen. Eine Demonstration zusammen mit Amnesty International und Selbsthilfegruppen aus Hannover, organisiert von Ulrike Ernst, und zweitausend behinderte und nichtbehinderte Menschen anlässlich eines tragischen Gewaltvorfalls in Hannover war einer der Höhepunkte.
Stellvertretend für alle behinderten Menschen wurde Karl Finke 1994 die Karl-Ossietzky-Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte überreicht. Ottmar Miles-Paul, ein Mitstreiter schon von Anfang der 1990er-Jahre, wurde diese Auszeichnung genau 25 Jahre später zuteil.
In der Folge griff der BSK gezielt gesellschaftliche Themen in den Bereichen Wohnen, Arbeit sowie Bildung auf und integrierte sich in das soziale Umfeld von Krautheim. Historisch waren Heime und Werkstätten dem Zeitgeist der 80er-Jahre entsprechend. Jetzt griff der BSK die neuen Öffnungstendenzen auf und strebte zusammen mit der Werkstatt und mit dem Eduard-Knoll-Wohnzentrum, hier wesentlich vertreten durch Norman Weyrosta, eine Öffnung und Verzahnung mit der Region rund um Krautheim an. Dies war Gegenstand vieler Sitzungen des Vorstandes, aber auch des direkten Kontakts mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die kontinuierliche Arbeit des BSK wurde gehemmt oder gebunden durch lange andauernde Personalwechsel in der Leitung und Mitarbeiterschaft, was sich auf die Arbeit des Vorstands auswirkte.
Um Krautheim verbandsübergreifend als Plattform behindertenpolitischer Diskussionen bundesweit zu platzieren, wurden Ende der 90er-Jahre die sogenannten Krautheimer Gespräche initiiert. Sie griffen zusammen mit der Bundespolitik und bundespolitischen Größen aktuelle gesellschaftliche Themen auf und versuchten Strahlkraft von Krautheim aus in die Republik zu erreichen. Mit dem Aufbau der Zweigstelle in Berlin stellte sich auch das Erfordernis dar, hier als mittelgroßer Verband präsent zu sein und Strahlkraft zu entwickeln. Ein Mittel hierbei war die Serie „BSK im Dialog“. Hier traf sich die Aktivistenszene Berlins und darüber hinaus, um mit Politikern aus der Verbändelandschaft, aber auch insbesondere aus dem bundespolitischen Umfeld den direkten Austausch zu pflegen und gemeinsames Handeln zu vereinbaren.
Kernpunkte der Tagungen waren zum Beispiel die Ergänzung des Wahlrechts und die Wahlrechtsreform zugunsten behinderter Menschen sowie Probleme der Pflegeversicherung, aber auch Arbeits- und Wohnformen. Ursprünglich war vereinbart, Krautheimer Gespräche und „BSK im Dialog“ im jeweiligen Wechsel durchzuführen. Dies auch, um das Standbein des BSK in Krautheim im Blick zu behalten. Initiiert und moderiert wurden diese Veranstaltungsreihen jeweils von Karl Finke.
Stärken stärken, aber Schwächen ausgleichen – dies war stets das Motto des BSK. Vor diesem Hintergrund haben wir uns seit Jahrzehnten nach etwa gleichstarken Verbänden mit vergleichbarer politischer Zielsetzung umgeschaut und erste Gespräche geführt. Dies auch, um die gesellschaftliche Breite und die Durchsetzungskraft aktiver Behindertenpolitik zu fördern. Krautheimer Gespräche und „BSK im Dialog“ sind bewusst als verbandsübergreifende, unabhängige Ebenen eingerichtet. Dies, um dem BSK seine kleine Schaltstelle-Funktion zu gewährleisten und nach außen deutlich zu machen – die sogenannte Bandwagon-Methode: Wo spielt die Musik im sozialen und gesellschaftlichen Bereich? Diese liegt im Bereich aktiver Behindertenpolitik zumindest zu einem Stimmenanteil beim BSK.
Diese Meinungsführerfunktion, die der BSK zumindest einmal hatte, sollte der BSK wieder anstreben und gemeinsam mit politisch engagierten, fachlich versierten und hochmotivierten behinderten Menschen deutlich machen. Personell und inhaltlich sind sie in der Lage, die politischen Felder zu belegen, und werden dies auch deutlich artikulieren. Aktuell wird das klar in der laufenden Pflege-, Renten- und Bürgergeld-Diskussion. Nicht reaktiv warten, was die anderen machen, sondern vorausschauend denken, planen und handeln. Handeln wir hier gemeinsam und setzen Akzente für eine inklusive Gesellschaft für morgen. 
Die 2000er-Jahre brachten neue Anforderungen an den BSK, dies insbesondere zur Neuaufstellung in Berlin und deren Ausbau sowie das Einwirken auf das politische Umfeld. Auch das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen (EJMB) im Jahre 2003 mit der zentralen Botschaft „Nichts über uns ohne uns“ und dem hiermit verbundenen Mitentscheidungsaspekt hat unser politisches Handeln geprägt. Es ging um einen Wechsel vom defizitorientierten Denken zum kompetenzorientierten Denken – also wir entscheiden mit in Politik und Gesellschaft.
Durch europaweite Veranstaltungen wurden die Inhalte der Kompetenz behinderter Menschen in Arbeit, Bildung, Wohnen, aber auch im politischen Umfeld hervorgehoben und aus EU-Mitteln gezielt gefördert. Das sogenannte Reißverschlussprinzip: Es gab nur Geld aus Brüssel, wenn bei Veranstaltungen mindestens 50 Prozent der Referentinnen und Referenten direkt behinderte Menschen waren. So waren sie auch bei der Auftaktveranstaltung zum EJMB im Jahre 2003 in Aachen direkt vertreten. Das BSK-Mitglied Karl Finke hielt hier eines der beiden Hauptreferate zum Thema Empowerment behinderter Menschen – stets aktuell und unsere aktuelle Aufgabe.
Das EJMB mündete in Deutschland in eine bundesweite Umfrage des Nachrichtendienstes kobinet zum Courage-Preis 2003: Wer ist der aktivste behinderte Mensch im deutschsprachigen Raum, also einschließlich Schweiz und Österreich? In einer kleinen Feierstunde in Hannover wurde Karl Finke hier als angeblich aktivster behinderter Mensch mit dem Courage-Preis ausgezeichnet.
Die Inhalte des EJMB waren die Blaupause für die spätere UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Hier waren aktive behinderte Menschen bei deren Umsetzung wesentlich beteiligt. Für den BSK ist diese Epoche auf der Arbeitsebene mit dem damaligen Geschäftsführer Schwarz und den Mitarbeitern in Berlin verbunden.
Die Krautheimer Gespräche und „BSK im Dialog“ wurden in ihrer Probezeit neben Karl Finke vom Büro Herrn Reicherts, vom damaligen Vorsitzenden des BSK Irmi Winkler und Gerwin Matysiak sowie unabhängig von deren Funktion von der aktuellen Vorsitzenden Verena Bentele unterstützt. Hier gab es stets ein konstruktives Miteinander im Sinne aktiver Behindertenpolitik und der vom BSK gewährleisteten Behindertenpolitik, die auch die Arbeit der für die Projekte Verantwortlichen erleichterte.
Die UN-BRK stellte nach unserer Wahrnehmung vieles vom Kopf auf die Füße. Was wir jahrzehntelang gefordert haben, wurde jetzt Botschaft einer Menschenrechtskonvention. „Wir fordern nicht mehr, wir setzen gemeinsam um“, war unsere gemeinsame Hoffnung. Viel Wohlwollen bei allen, viele Verhinderungsstrategien im traditionellen Bereich, aber auch gemeinsamer Mut und Kampfeswille ermöglichten große und kleine Erfolge.
Hierzu gehört auch ein mit aktiven behinderten Menschen erkämpftes Bundesteilhabegesetz (BTHG), das dann im Konsens mit der damaligen Arbeitsministerin Andrea Nahles nach vorherigen heftigen Protesten umgesetzt wurde. Die politische Wahrnehmung des BSK wird auch daran deutlich, dass er seit mehreren Wahlperioden jetzt Teil des Inklusionsbeirats des Bundesbehindertenbeauftragten ist. Dies wurde auch dokumentiert durch die Anwesenheit des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel bei unserer 70-Jahre-Feier.
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Katrin Gensecke (CO-Bundesvorsitzende der AG Selbst Aktiv), Grußwort zum 70-jährigen Jubiläum des BSK e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Verena Gotzes, 
zunächst möchte ich mich herzlich für die Einladung zu Ihrem 70-jährigen Jubiläum bedanken. Leider kann ich nicht anwesend sein, doch meine Gedanken sind bei Ihnen/Euch und ich möchte Ihnen/Euch zu diesem bedeutenden Anlass gratulieren. 
Der BSK e.V. hat in den vergangenen 70 Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Die Arbeit des BSK hat maßgeblich zur Teilhabe und Aufklärung über selbstbestimmte Lebensformen für Menschen mit Behinderungen beigetragen. Der Verband hat es verstanden, wichtige Forderungen zu formulieren, die u.a. auf Inklusion und Barrierefreiheit in allen gesellschaftlichen Ebenen abzielen. Diese Errungenschaften sind nicht nur beeindruckend, sondern auch von großer Bedeutung für die Lebensqualität vieler Menschen mit Behinderungen. 
Ich bin Mitglied des BSK in Salzgitter, lebe jedoch in Sachsen-Anhalt. Es ist enorm herausfordernd, den BSK in meinem Bundesland auf den Weg zu bringen, da nur einige Ansprechstellen existieren, die in ihren Aktivitäten nicht gut wahrgenommen werden. Das möchte ich ändern! 
Am 15. August dieses Jahres habe ich gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden aus Niedersachsen, Hans-Werner Eisfeld, den BSK e.V. bei der ersten Inklusionsparty in Wolmirstedt in der Börde vorgestellt. Das Interesse war großartig, Im Rahmen der Party konnten wir sogar ein neues Mitglied gewinnen. Solche Veranstaltungen sind entscheidend, um das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu schärfen und neue Mitglieder zu gewinnen. 
In den letzten acht Jahren habe ich zudem gemeinsam mit der „BTHG-Familie“ ein dreitägiges Seminar in Hannover zu verschiedenen Themen rund um das Bundesteilhabegesetz durchgeführt. 
Als erste SPD-Abgeordnete mit einer sichtbaren Behinderung im Landtag von Sachsen-Anhalt bringe ich meine Erfahrungen ein, fungiere als Bindeglied mit der Verbandslandschaft und setze mich aktiv für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen ein. 
Ich wünsche dem BSK e.V. zu seinem 70. Geburtstag alles Gute. Möge der Schwung und die Energie, die Sie/Ihr in die letzten 70 Jahre gesteckt haben, auch in die kommenden 30 Jahre mitgenommen werden. Ihr/Euer Engagement ist von unschätzbarem Wert und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen/Euch für die Rechte der Menschen mit Behinderungen zu kämpfen. 
Mit inklusiven Grüßen
Katrin Gensecke
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Pressemitteilung der AG Selbst Aktiv am 2. Dezember 2025
Mehr Tempo bei Barrierefreiheit und Inklusion
Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember verlangt die AG Selbst Aktiv Menschen mit Behinderungen in der SPD mehr Tempo bei Inklusion und Barrierefreiheit. So können Menschen mit Behinderungen die Freizügigkeit zwischen den Ländern der Europäischen Gemeinschaft bei touristischen oder geschäftlichen Reisen bislang nur eingeschränkt nutzen, denn ihr Schwerbehindertenausweis wird jenseits der Grenze meist nicht anerkannt. Der Zugang zu Assistenzleistungen wird dadurch erschwert oder unmöglich, ohne die eine Reise für viele Menschen mit Behinderungen erst gar nicht möglich ist. Der Europäische Behindertenausweis soll das ändern. „Der Europäische Behindertenausweis (European Disability Card) wurde bereits 2024 beschlossen. Er muss jetzt zügig in nationales Recht umgesetzt werden. Wir fordern die Bundesregierung auf, damit nicht bis 2028 zu warten, wenn die von der EU gesetzte Frist abläuft.“ erklärt Karl Finke, Co-Bundesvorsitzende der AG Selbst Aktiv, aus Anlass des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung. „Wir warten noch immer auf die längst überfällige Reform des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes,“ ergänzt die Co-Bundesvorsitzende Katrin Gensecke, „denn wir brauchen Barrierefreiheit nicht nur in den Einrichtungen des Bundes, der Länder und der Kommunen, sondern endlich auch bei privaten Anbietern von Dienstleistungen und Produkten, zum Beispiel in Arztpraxen.“ Katrin Gensecke nimmt besonders auch die Kinder in den Blick: „Immer mehr Kindern mit Behinderungen fehlt ein inklusiver Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen. Ein entsprechender Pflegegrad ist dabei oft ein entscheidender Schritt, um eine bedarfsgerechte Unterstützung sicherzustellen. Der Zugang zu diesen Pflegegraden muss dringend verbessert werden, damit betroffene Familien die notwendige Hilfe schnell und unbürokratisch erhalten!“ fordert die Magdeburger SPD-Politikerin für die AG Selbst Aktiv.
Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember erinnert Politik und Zivilgesellschaft an Inklusion und Barrierefreiheit. Er wurde 1992 von den Vereinten Nationen ausgerufen. In Deutschland leben 7,9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung (Stand 2023), das entspricht einer Quote von 9,3 Prozent; die Zahl der Menschen mit Beeinträchtigung wird auf etwa 13 Millionen geschätzt. Sie alle brauchen Barrierefreiheit, aber auch ältere Menschen profitieren davon.
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Quelle: Newsletter Nr. 58, Dezember 2025 des LBB Bremen
Bremen, 3. Dezember 2025; Über 150 Gäste aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und den Organisationen der Menschen mit Behinderungen aus Bremen und dem gesamten Bundesgebiet nahmen an der Jubiläumsveranstaltung teil. Sie bot Anlass, auf 20 Jahre engagierte Arbeit zugunsten der Rechte und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zurückzublicken - und zugleich den Blick nach vorn zu richten, um die inklusive Weiterentwicklung Bremens entschlossen weiterzugehen.
Die Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft, Antje Grotheer, eröffnete die Veranstaltung und hob in ihrer Begrüßung die organisatorische Zuordnung des LBB zur Bürgerschaft hervor. Die Entscheidung für einen Landesbehindertenbeauftragten, so die Präsidentin, habe das Land nachhaltig geprägt. Besonders erfreut zeigte sich der LBB über die Teilnahme von Jürgen Dusel, dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Er machte in seinem Grußwort deutlich, dass die Arbeit der Behindertenbeauftragten der Länder als Bindeglied zwischen den Menschen mit Behinderungen und der Landespolitik unerlässlich ist. Zugleich würdigte er die hervorragende Arbeit, die in Bremen durch die Dienststelle des Landesbehindertenbeauftragten geleistet werde.
Im Zentrum des Festakts stand eine Gesprächsrunde mit Dr. Joachim Steinbrück und Arne Frankenstein, moderiert von Dörte Maack. Diskutiert wurden Fragen zum Rollenverständnis, zur Entwicklung der Behindertenpolitik, zur Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft sowie zu zentralen Meilensteinen und Herausforderungen der vergangenen Jahre.
Arne Frankenstein dankte zuvorderst den Organisationen der Menschen mit Behinderungen in Bremen dafür, dass sie mit viel Hartnäckigkeit die Einrichtung des Landesbehindertenbeauftragten politisch erkämpft haben. Besonders hob er die Verdienste seines Vorgängers Dr. Joachim Steinbrück hervor, der die Rolle des LBB fest verankert und mit seiner Arbeit das Leben vieler Menschen mit Behinderungen verbessert habe.
Inhaltlich stellte Arne Frankenstein heraus, dass wir auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft aktuell an einem Kipppunkt stehen: „Bremen hat in der Vergangenheit gezeigt, wie im Schulterschluss von Organisationen behinderter Menschen, Verwaltung und Politik Benachteiligungen abgebaut werden konnten. Hieran kontinuierlich gemeinsam weiterzuarbeiten, ist das Gebot der Stunde. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen darf nicht unter dem Druck von Haushaltskonsolidierungen leiden. Sie ist ein unveräußerliches Menschenrecht - kein Sparposten.“
Aus der Presse-Berichterstattung: 
· Videobeitrag Sat1 Regional
· Videobeitrag Buten un Binnen – ab 00:58
· Kobinet Nachrichten 20 Jahre Landesbehindertenbeauftragter in Bremen – Festakt im Haus der Bürgerschaft
· Evangelische Zeitung: Behindertenbeauftragter: Noch lange keine inklusive Gesellschaft
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PM zum Tag der Menschen mit Behinderungen
SM - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport
Nr.: 310 - 03.12.2025
Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wird seit 1993 jedes Jahr am 3. Dezember begangen. „Er soll das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen stärken und zugleich ins Gedächtnis rufen, dass jede und jeder einen Beitrag für die bessere Teilhabe von Betroffenen leisten kann“, wirbt Sozialministerin Stefanie Drese für eine inklusive Gesellschaft.
Lesen Sie hier die ganze Meldung (3519 Zeichen, 1 Anhang):
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Presse?id=216300&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle
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[image: Bild zeigt die bremische Bürgerschaft (Sitzungssaal im Landtag) während dem Behindertenparlament am 5. Dezember 2025]Texte: Udo Schmidt
Das 30. Bremer Behindertenparlament fand bereits am 5. Dezember 2025 im Haus der Bürgerschaft statt, wo Menschen mit Behinderung Forderungen an die Politik formulierten und beschlossen, mit Unterstützung durch Leichte Sprache, Gebärdensprachdolmetschung und Technik. Der Arbeitskreis Bremer Protest (AK) organisiert die Veranstaltung, die Forderungen mussten bis zum 1. November 2025 eingereicht werden, und über 170 Personen nahmen teil. 
Wichtige Details zum 30. Parlament:
Datum: 5. Dezember 2025.
Ort: Plenarsaal der Bremischen Bürgerschaft (Am Markt 20).
Inhalte: Beratung und Beschlussfassung von Forderungen zur Verbesserung der Teilhabe und Barrierefreiheit in Bremen.
Organisation: Der AK Bremer Protest organisiert die Sitzung, die LAGS Bremen unterstützt.
Barrierefreiheit: Umfassende Maßnahmen wie Gebärdensprachdolmetscher, Induktionsschleifen und Schrifteinblendungen waren vorhanden. 
Mehr Informationen:
AK Bremer Protest: Informationen und Rückblicke auf der AK Bremer Protest Webseite.
LAGS Bremen: Offizielle Seite zu den Parlamenten.
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(in verständlicher Sprache)
Das 30. Bremische Behindertenparlament stellt fest:
Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie alle anderen.
Inklusion ist ein Menschenrecht. Es darf nicht davon abhängen, wie viel Geld vorhanden ist oder ob gerade Wahlkampf ist.
Wir fordern für Bremen:
1.	Barrierefreiheit überall
· Öffentliche Gebäude, Busse, Bahnen und digitale Angebote müssen für alle nutzbar sein. Auch ganz speziell an der neu zu gestaltenden Umsteigehaltestelle Domsheide.
· Dazu gehören auch Aufzüge, Rampen, Leichte Sprache und Gebärdensprache.
2.	Selbstbestimmung sichern
· Menschen mit Behinderung sollen frei entscheiden können, wie und wo sie leben.
· Assistenz, Pflege und Hilfsmittel müssen zuverlässig und ohne lange Wartezeiten verfügbar sein.
3.	Gute Arbeit und Bildung für alle
· In Bremen sollen mehr inklusive Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen.
· Schulen und Hochschulen brauchen genügend Unterstützung, damit gemeinsames Lernen gelingt.
4.	Gegen Kürzungen und Sparpolitik
· Wir lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen!
· Mittel für Teilhabe, Assistenz und Inklusion dürfen nicht gekürzt werden.
· Inklusion ist kein Luxus, sondern Pflicht.
Begründung:
Bremen hat sich zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Das bedeutet: Alle Menschen gehören gleichberechtigt dazu. Trotzdem gibt es immer noch zu viele Hindernisse im Alltag – beim Wohnen, beim Lernen, bei der Arbeit, in der Freizeit und bei der Mobilität.
Das Behindertenparlament fordert den Senat, die Bürgerschaft und alle Verantwortlichen auf:
Machen Sie Bremen wirklich inklusiv. Sorgen Sie dafür, dass Teilhabe nicht nur ein Wort bleibt, sondern Wirklichkeit wird.
Annahme: Einstimmig


[bookmark: _Toc218361360]3.12.2025 Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen 2025
Text: Diana Hömmen, Benstrup
Das Thema lautet: „Förderung behindertengerechter Gesellschaften zur Förderung des sozialen Fortschritts “. Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember erinnert jedes Jahr daran, wie wichtig gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen des Lebens ist. In Deutschland fällt die Bilanz in Sachen Inklusion gemischt aus.
Gute Gründe für Inklusion: stärkt den Zusammenhalt, verbessert die Lebensqualität, fördert die Demokratie, umfasst Barrierefreiheit und Barrierefreiheit, ist für alle gut, mildert die Auswirkungen des demografischen Wandels, bringt kreative Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit, bringt Erfolg und finanzielle Vorteile. Vielfalt bringt Unternehmen voran, verringert den Fachkräftemangel, inklusive Planung spart Zeit, Geld und Ressourcen, und zum Schluss ein wichtiger Punkt: Inklusion bedeutet Einhaltung von geltenden Gesetzen.
Nichts ist beständiger als der Wandel. Wie schnell der Wandel unserer Welt heute ist und wie weitreichend er in unsere Gesellschaft hineinwirkt, zeigt sich an vielen Stellen. Es sind die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen im Wandel, die inzwischen die Errungenschaften und Antriebe unseres Fortschrittsmodells infrage zu stellen: Freiheit, Demokratie, Humanität, Solidarität. Unsere Gesellschaft ist angewiesen auf soziale Innovationen, die im Wandel ein menschenwürdiges Miteinander ermöglichen. Inklusion ist einen Weg, das Verbindende in der Welt fest zu verankern und damit unser Zusammenleben auf flexiblere und Vielfalt tragende Basis zu stellen. Inklusion ist wie eine Expedition in eine für uns alle neue Landschaft, die immer noch auf Gestaltung wartet.


[bookmark: _Toc218361361]Der Paritätische MV: „Teilhabe darf kein Luxus sein, sie ist ein Grundrecht“ 
Pressemitteilung zum Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen am 03.12.2025 
Anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen appelliert der Paritätische Mecklenburg-Vorpommern an Politik und Verwaltung, die Rechte und Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu sichern. 
„Der Aktionstag erinnert uns jedes Jahr daran, wie wichtig gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen des Lebens ist“, sagt der Geschäftsführer des Paritätischen MV, Dieter Eichler. Doch steigende Bedarfe, schwindende finanzielle Ressourcen und ein immer weiter wachsender Verwaltungsaufwand stellten das System der Eingliederungshilfe aktuell vor große Herausforderungen. „Die Kosten in der EGH sind massiv gestiegen. Nicht allein wegen der Bedarfe, sondern weil das System zunehmend in Bürokratie versinkt. Aber Teilhabe darf kein Luxus sein, sie ist ein Grundrecht“, mahnt Eichler. 
Das Bundesteilhabegesetz soll Menschen mit Behinderungen mehr Teilhabe, mehr Selbstbestimmung und individuelle Unterstützung ermöglichen. Ziel ist eine möglichst personenzentrierte Hilfe: Der Mensch mit Behinderung steht im Mittelpunkt, seine individuellen Bedürfnisse und Wünsche sollen maßgeblich sein. 
„Wir haben die Sorge, dass ‚personenzentriert‘ eher ein formales Versprechen bleibt als gelebte Realität“, meint Eichler. Die Praxis zeigte: „Statt mehr Zeit für Menschen gibt es immer mehr Formulare.“ Der wachsende Verwaltungsaufwand binde wertvolle finanzielle und personelle Ressourcen. Ressourcen, die an anderer Stelle dringend gebraucht würden. Unter den 7.000 Teilnehmenden der Demo der Sozialverbände gegen Kürzungen u.a. im Bereich der Eingliederungshilfe am 15. Oktober in Schwerin, waren auch viele Menschen mit Behinderungen, um für ihre Rechte einzutreten. 
Eichler erinnert die Landesregierung daher an ihre Zusage, dass es keine Einschränkungen für Menschen mit Behinderungen geben soll: „Personenzentrierung ist keine Option, sie ist Pflicht“, betont er. 
In Mecklenburg-Vorpommern leben rund 25.000 Menschen mit Behinderungen, die auf Eingliederungshilfe angewiesen sind. „Sie brauchen eine verlässliche und individuelle Unterstützung. Denn es geht um mehr als Versorgung. Es geht um Teilhabe, Respekt und Selbstbestimmung.“ Gerade in schwierigen Zeiten brauche es klare politische Signale: Bürokratie abbauen, Unterstützung sichern, Teilhabe stärken.  
Der Paritätische MV fordert die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung auf, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. „Menschen mit Behinderungen gehören mitten in unsere Gesellschaft und nicht an den Rand.“


[bookmark: _Toc218361362]Die Deutsche Bahn - Vier Wunder
Anekdote von Anne Kleinschnieder
Rückfahrt aus der Reha in St. Peter-Ording, Umsteigen in Husum. Bis dahin alles klar. Dann o Schreck - meine beiden alternativen Anschlusszüge fallen aus. Na klar, die Bahn! Die Anzeigen im Handy kann ich „blindes Huhn“ nicht erkennen. Ob es hier einen Bahnschalter gibt?
· Erstes Wunder: Es gibt einen, obwohl Husum nicht gerade eine Großstadt ist. 
· Zweites Wunder: Der Schalter ist geöffnet. Die Mitarbeiterin dort sucht mir mit Freundlichkeit und Geduld eine neue Verbindung nach Mainz, reduziert irgendwie noch die Kosten und bittet überdies einen Kollegen, mich mit meinem zugegeben Monster-Koffer zum Bahnsteig zu bringen und den Koffer in den Zug zu hieven.
· Drittes Wunder: Der Kollege war ausgesprochen hilfsbereit und bugsierte meinen Koffer und auch mich (!) in den richtigen Zug und Wagen. Darüber hinaus informierte er eine Kollegin in Köln, wo ich umsteigen musste. 
· Viertes Wunder: Auch deren Hilfe klappte problemlos.
Fazit: Lieber Bahnvorstand, repariert eure Strecken aus dem Infrastruktur-Paket – aber reduziert auf keinen Fall das Personal vor Ort! Die sind nämlich Klasse!


[bookmark: _Toc218361363]Neugründung der AG Selbst Aktiv im SPD-Unterbezirk Schwalm-Eder
BORKEN. Im SPD-Unterbezirk Schwalm-Eder hat sich eine neue Arbeitsgemeinschaft formiert. Mit der Gründung der AG Selbst Aktiv wollen Mitglieder künftig die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderung stärker in den Fokus rücken.
Engagement für politische Teilhabe
Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt das Ziel, die Interessen von Menschen mit Behinderung fest in der politischen Arbeit der SPD zu verankern. Sie versteht sich als Partner, der Anliegen Betroffener in den politischen Diskurs einbringt und auf Verbesserungen in der Region hinwirken will.
Quelle:
https://nh24.de/arbeitsgemeinschaft-fuer-ein-wichtiges-thema/?fbclid=IwVERTSAOx6YNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR5Nl7ncHXJmMgb_Q23hLsjleGwTHQAGyQEKsnkv1Xxvtr7MRWT99T-3YNMO0Q_aem_A5RPfWKX90t3wea91y59Xg&sfnsn=scwspmo


[bookmark: _Toc218361364]Selbst Aktiv – Menschen mit Behinderungen in der SPD Sachsen-Anhalt trafen sich in Stendal
Koordinierungstreffen stärkt Zusammenarbeit und bereitet Bundeskonferenz 2026 vor.
Stendal, 12. Oktober 2025.
Unter dem Motto „Wer sich nicht abstimmt, kann nicht erfolgreich mitbestimmen“ kamen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv – Menschen mit Behinderungen in der SPD Sachsen-Anhalt zu einem landesweiten Koordinierungstreffen in Stendal zusammen.
[image: Bild zeigt Protagonisten der Veranstaltung ]Im Mittelpunkt der Beratungen standen die Stärkung der innerparteilichen Zusammenarbeit, die bessere Abstimmung mit dem Bundesvorstand sowie der Austausch zu behindertenpolitischen Themen auf Landes- und Kommunalebene. Ein zentrales Thema war dabei die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt – vorgestellt durch das Kompetenzzentrum Inklusive Bildung Sachsen-Anhalt (KIB).
Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war die Vorbereitung der Bundeskonferenz im April 2026, und ein Austausch zu inhaltlichen Schwerpunkten , wie  der sozialpolitischen Reformen – etwa in den Bereichen Pflege, Rente, Krankenversicherung und Bürgergeld .
Katrin Gensecke, Landesvorsitzende von Selbst Aktiv Sachsen-Anhalt, betonte:
„Unser Ziel ist es, Inklusion als politischen Wert sichtbar zu machen – mit Fachlichkeit, mit Mut und mit einem kämpferischen Lächeln. Nur gemeinsam können wir erreichen, dass die Stimme von Menschen mit Behinderungen in der SPD und in der Gesellschaft gehört wird.“
Neben fachlichen Diskussionen bot das Treffen auch Raum für persönlichen Austausch und die Stärkung des Netzwerks innerhalb der SPD. Damit knüpfte die Veranstaltung an die erfolgreichen „Stendaler Gespräche“ der vergangenen Jahre an.


[bookmark: _Toc218361365]Übergangsregeln für Zulassung von Assistenzhunden
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 529, Recherche: Henry Spradau
Berlin: (hib/CHE) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) strebt eine Rechtsänderung an, die es vorübergehend ermöglicht, Assistenzhunde zu prüfen und zu zertifizieren, selbst wenn sie in einer nicht-zugelassenen Ausbildungsstätte ausgebildet wurden. Voraussetzung soll sein, dass die nicht-zugelassene Ausbildungsstätte schriftlich darlegt, dass die Ausbildung den inhaltlichen Qualitätsanforderungen der Assistenzhundeverordnung entspricht. Die Übergangsregelung soll ebenfalls im Rahmen der Reform des BGG beschlossen werden. Das geht aus einer Antwort (21/2198) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (21/1873) der AfD-Fraktion hervor.


[bookmark: _Toc218361366]Assistenzhundestudie
Forschungsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) -Assistenzhundestudie
Recherche: Henry Spradau
Das BMAS hat einen aktuellen Forschungsbericht (Nr. 671, November 2025) vorgelegt, der in § 12k des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BGG) zur Auswertung der Neuregelungen zu Assistenzhunden vorgesehen wurde. Assistenzhunde sind für viele Menschen mit Behinderungen notwendige, ja unentbehrliche Helfer und Begleiter im Alltag, um am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können.
Mit dem Teilhabestärkungsgesetz wurden 2021 Regelungen zu Assistenzhunden in das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) aufgenommen und durch die Assistenzhundeverordnung (AHundV) näher beschrieben. Seither besteht grundsätzlich das Recht, dass sich Menschen von einem Assistenzhund zu Veranstaltungen und Orten, die allgemein zugänglich sind, begleiten lassen. Geregelt sind u.a. Zutrittsrechte von Menschen mit Behinderungen und ihren Assistenzhunden sowie deren Anschaffung, Ausbildung und Anerkennung. 
Die Umsetzung der neuen Regelungen wurde nun untersucht, u.a. wie sich die Neuregelungen praktisch ausgewirkt und die Kosten entwickelt haben, ob und wie die rechtlichen Vorgaben aufgrund der gewonnenen Erfahrungen angepasst werden sollten. Erhoben wurden Fakten bei den Mensch-Hund-Gemeinschaften, bei Ausbildungsstätten und Expert*innen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Rechtsvorschriften ein wichtiger Schritt zur Absicherung des Einsatzes von Assistenzhunden und für die notwendigen, allgemeinen Grundlagen sind. Verbesserungen sind möglich bzw. notwendig im Bereich von Bekanntheit, Verständlichkeit und praktischer Umsetzung der Reglungen, vor allem bei den Zutrittsrechten der Mensch-Hund-Gemeinschaft, in der Phase von Beschaffung, Ausbildung und Anerkennung sowie Nachbegleitung der Mensch-Hund-Gemeinschaft nach erfolgter Prüfung.
Link zur Studie:
https://bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-671-evaluation-nach-12k-bgg-assistenzhundestudie.pdf?__blob=publicationFile&v=2


[bookmark: _Toc218361367]Bundesarbeitsgericht (BAG) zum Präventionsverfahren nach Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 
Recherche: Henry Spradau
Das BAG hat in einem Urteil von April 2025 entschieden, dass ein Arbeitgeber kein Präventionsverfahren durchführen muss, wenn er noch innerhalb der sechsmonatigen Wartezeit eine ordentliche Kündigung aussprechen will. 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitgeber kündigte einem schwerbehinderten Arbeitnehmer während der Wartezeit nach § 1 Kündigungsschutzgesetz, wonach ein Schutz vor sozial ungerechtfertigten Kündigungen erst dann eintritt, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat.
Ein Präventionsverfahren nach § 167 SGB IX führte er nicht durch. Der Arbeitnehmer hielt die Kündigung deswegen und wegen Verstoßes gegen seine Rechte als schwerbehinderter Arbeitnehmer für unwirksam.
Nach § 167 SGB IX hat der Arbeitgeber bei personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis, die zu dessen Gefährdung führen können, frühzeitig die betrieblichen Interessenvertretungen (u.a. Betriebs-, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung) einzuschalten, um die Probleme möglichst zu lösen und eine denkbare Kündigung zu vermeiden.
Nach der Entscheidung des BAG besteht diese Verpflichtung allerdings nur, wenn das Kündigungsschutzgesetz zeitlich und sachlich anwendbar ist, also nicht während der Wartezeit und nicht in Kleinbetrieben mit nicht mehr als 10 Arbeitnehmer*innen.
Eine Benachteiligung wegen der Behinderung sah das BAG hier nicht. Die Kündigung war wirksam.
Die Entscheidung des BAG klärt eine bisher nicht einheitliche Rechtsprechung: Arbeitgeber müssen in den ersten sechs Monaten eines Arbeitsverhältnisses und in Kleinbetrieben vor einer ordentlichen Kündigung ein Präventionsverfahren nicht durchführen. 
Das Präventionsverfahren ist zwar nicht eine formelle Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Kündigung. Ein Verstoß kann jedoch ein Anzeichen dafür sein, eine Kündigung als unverhältnismäßig und daher sozial ungerechtfertigt erscheinen zu lassen. Ferner ergibt sich daraus eine Verschiebung der Beweis- und Darlegungslast auf den Arbeitgeber. Dieser muss dann nachweisen, dass er auch ohne Präventionsverfahren alles Mögliche zur Vermeidung einer Kündigung getan hat.
Unabhängig davon bestehen allerdings die Ansprüche aus § 164 SGB IX, wonach schwerbehinderte Beschäftigte auch in der Wartezeit und in Kleinbetrieben Anspruch auf eine behinderungsgerechte Beschäftigung und Weiterentwicklung haben. 
Ebenfalls unabhängig davon gilt das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) für alle Beschäftigten, die sechs Wochen oder länger in den letzten zwölf Monaten arbeitsunfähig waren.
Urteil BAG vom 3.4.2025 – 2 AZR 178/24
Vorinstanzen: Urteil Arbeitsgericht Nordhausen vom 30.8.2023 - 2 Ca 293/23
Urteil Thüringer Landesarbeitsgericht vom 4.6.2024 - 1 Sa 201/23 


[bookmark: _Toc218361368]Podcast zur Ausbildung mit Beeinträchtigung
Recherche: Henry Spradau
Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat einen Podcast zur betrieblichen Ausbildung eines jungen Mannes mit der chronischen Erkrankung Morbus Crohn veröffentlicht. 
Es wird geschildert, wie dieser durch die Unterstützung von Familie, Ausbildungsbetrieb und Handwerkskammer Cottbus seine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker meistert:
Ausbildung mit Beeinträchtigung
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Stabsstelle Berufliche Bildung behinderter Menschen
Friedrich-Ebert-Allee 114-116
53113 Bonn


[bookmark: _Toc218361369]REHADAT-Wissen zu Down-Syndrom im Arbeitsleben
Recherche: Henry Spradau
REHADAT ist ein 1989 eingeführtes, zentrales und unabhängiges Informationssystem zur beruflichen Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung; gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; Träger Institut der deutschen Wirtschaft e.V. 
REHADAT bietet barrierefrei und unentgeltlich verschiedene Informationsreihen zu unterschiedlichen Themen an, die sich an alle Betroffenen und Interessierten richten.
Dazu gehört u.a. die Serie REHADAT-Wissen mit praxisgerechten Hinweisen und Empfehlungen zum Umgang mit einzelnen Behinderungen und chronischen Erkrankungen im Berufsleben. Der neueste Ratgeber ist zum Thema „Down-Syndrom im Arbeitsleben“ erschienen. Er enthält Informationen über medizinische und sozialrechtliche Hintergründe zum Down-Syndrom und über 
Auswirkungen des Down-Syndroms auf Arbeitssituation, 
Arbeitsweise oder Kommunikation, sowie praktische Lösungen für Arbeitsorganisation, Arbeitsplatzgestaltung und Unterstützung im Arbeitsalltag sowie zu den Möglichkeiten des Übergangs von der Schule in den Beruf.
Eine passende Arbeit ist für die Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie wirkt sich auf Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, Einkommen und gesellschaftliche Teilhabe positiv aus.
Die Information über „Thema Down-Syndrom im Arbeitsleben“ richtet sich an alle in Unternehmen und Verwaltungen Beteiligte und sonstig Interessierte und legt Wert auf verständliche und praxisnahe Informationen.
Link:
https://www.rehadat-wissen.de/ausgaben/17-down-syndrom/


[bookmark: _Toc218361370]Verzeichnis der Inklusionsbetriebe 2025 
Recherche: Henry Spradau
REHADAT hat -wie in den Vorjahren- das aktuelle Verzeichnis der Inklusionsbetriebe in Deutschland veröffentlicht.
REHADAT ist ein 1989 eingeführtes, zentrales und unabhängiges Informationssystem zur beruflichen Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung; gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; Träger Institut der deutschen Wirtschaft e.V. 
REHADAT bietet barrierefrei und unentgeltlich verschiedene Internetportale zu unterschiedlichen Themen an. Die Informationen richten sich an alle Betroffenen und am Thema „berufliche Teilhabe“ Interessierten.
Das Verzeichnis der Inklusionsbetriebe enthält eine Beschreibung von deren Angebote, ist nach Bundesländern gegliedert und innerhalb der Bundesländer nach Postleitzahlen. Ferner steht eine Branchensuche zur Verfügung.
Inklusionsbetriebe/-firmen/-abteilungen haben den besonderen sozialen Auftrag, Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zu schaffen und inklusive und gleichberechtigte Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Der Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter*innen liegt in Inklusionsbetrieben zwischen 30 und 50 Prozent. Sie bieten Arbeitsplätze zu tariflichen oder ortsüblichen Entgelten an und ermöglichen den Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Zu den Zielgruppen gehören Menschen mit Schwerbehinderung, deren Eingliederung in den sonstigen allgemeinen Arbeitsmarkt auf Schwierigkeiten stößt. Gründe dafür können die Art und Schwere der Behinderung sein sowie zusätzliche Umstände, wie z.B. Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, mangelnde Qualifizierung. 
Inklusionsbetriebe haben Anspruch auf finanzielle Hilfen wie Investitions- und Personalkostenzuschüsse.
Beratung zur Förderung und Gründung von Inklusionsbetrieben leisten die Integrationsämter (www.integrationsaemter.de), die Bundesarbeitsgemeinschaft der Inklusionsfirmen, bag if (www.bag-if.de) und die Fachberatung für Arbeits- und Firmenprojekte, FAF gGmbH (www.faf-gmbh.de).
Rechtlich geregelt sind die Inklusionsbetriebe und ihre Fördermöglichkeiten im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX).
Das Verzeichnis ist unter folgendem Link aufrufbar: 
Inklusionsbetriebe in Deutschland 2025 | REHADAT


[bookmark: _Toc218361371]Herabsetzung des Grades der Behinderung
Recherche: Henry Spradau
Das LSG Berlin-Brandenburg hat in einem Urteil von Juni 2025 entschieden, dass ein nicht vollständig entfernter Tumor „erst recht“ für die Dauer von drei Jahren mit einem Grad der Behinderung (GdB) zu bewerten ist. Außerdem kann die zuständige Behörde den GdB nicht ohne nachweisbare medizinische Verbesserungen herabsetzen; sie ist dafür beweispflichtig. 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Bei einem 1958 geborenen Mann war seit 2016 wegen einer Krebserkrankung nach Chemotherapie ein GdB von 50 anerkannt. Er leidet an einer langsam verlaufenden Krebsart. Bei einer Überprüfung setzte die Behörde 2019 den GdB auf 30 herab, da „ein stabiler Verlauf erreicht sei“. Der Widerspruch blieb ohne Erfolg. Das Sozialgericht (SG) Potsdam hob die Entscheidung auf. Die folgende Berufung führte zum Erfolg. Dass LSG entschied, dass der GdB hier nicht abgesenkt werden durfte.
Entscheidend war, dass zu keinem Zeitpunkt eine vollständige Genesung erreicht worden war. Vielmehr war der Tumor nicht vollständig verschwunden; eindeutige medizinische Verbesserungen lagen nicht vor. Es bestand weiterhin ein stabiler Befund ohne Heilung oder wesentliche positive Veränderung des Gesundheitszustandes. 
Nach der Versorgungsmedizin-Verordnung bleibt ein GdB von 50 selbst nach vollständiger Tumorbeseitigung für drei Jahre bestehen. Dies habe bei einer fortbestehenden Erkrankung -wie hier- erst recht zu gelten. Da die Behörde keine wesentliche gesundheitliche Verbesserung nachweisen konnte, bleibe der GdB bestehen. Die Behörde ist für konkrete und belastbare medizinische Fakten beweispflichtig. Das Urteil unterstreicht, dass GdB-Herabsetzungen nur bei eindeutig belegten Veränderungen zulässig sind. 
Das Gericht verwies auf ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 6.12.1989 (9 RVs 3/89), in dem bereits u.a. bereits festgestellt worden war, dass in einem Herabsetzungsverfahren die Behörde die volle Beweislast trägt.
Urteil LSG Berlin-Brandenburg vom 10.6.2025 L 11 SB 24/23
Vorinstanz Urteil SG Potsdam vom 23.11.2022 S 34 SB 97/20


[bookmark: _Toc218361372]Projekt „Digitale Unterstützung der beruflichen Eingliederung gehörloser Menschen“
Recherche: Henry Spradau
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (Ausgleichsfonds) überregionale Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe schwerbehinderter Menschen. Dazu gehört auch das Vorhaben „Sign4all“ für die Gruppe der gehörlosen Menschen.
Es werden damit werden digitale Hilfen insbesondere in zwei Bereichen bereitgestellt:
· Digitale Hilfen für berufsbegleitenden Unterricht zum Schriftsprachlernen
· Digitale berufliche Fachgebärdenlexika
Wesentliche Elemente des Fachgebärdenlexikons Sign4All sind:
· Niederschwellige Bereitstellung von Fachgebärden verschiedener Berufsfelder
· Reduzierung von Kommunikationsbarrieren
· Stärkung der Arbeitsmarktteilhabe
· Taube, Hörende und Dolmetschende erhalten Zugang zum Lexikon
· Kolleg*innen, Klient*innen und Dolmetscher*innen verbessern ihre Kommunikation
· Gebärdensprachdolmetscher*innen werden unterstützt
Grund für das Vorhaben ist u.a., dass Menschen mit Hörbehinderung auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor stark benachteiligt sind, vor allem wegen ihrer besonderen Kommunikationsbeeinträchtigung in einer hörenden Arbeitswelt. Trotz des Einsatzes von Gebärdensprache fehlen in vielen Berufen, insbesondere mit ausgeprägter Fachsprache, häufig Fachgebärden. Auch die fortschreitende Digitalisierung der Berufswelt erfordert immer mehr Hilfen zur Verbesserung der beruflichen Kommunikation.
Das Fachgebärdenlexikon soll einerseits Betroffenen die Möglichkeit geben, ihr Gebärdenvokabular zu erweitern, andererseits auch die Arbeit und Fortbildung der Gebärdensprachdolmetscher*innen unterstützen. Damit sollen die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen auch auf einem digital geprägten Arbeitsmarkt erhöht werden.
An der Entwicklung des Fachgebärdenlexikons sind Betroffene maßgeblich beteiligt. Verbundpartner sind u.a. malt|harms–Fachdienst für berufliche Integration GmbH Bremen, Hochschule Landshut, Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) sowie Hamburger IT-Häuser.
Bereits vorhandenes (Vorgänger)Gebärdenlexikon: https://sign2mint.de/
Nähere Beschreibung und weitere Informationen: https://www.sign4all.de/page/about
www.malt-harms.de
https://www.malt-harms.de/downloads/news_FAZ_inklusion-arbeitsmarkt.pdf


[bookmark: _Toc218361373]Zu bequem, um Videoverhandlung für Schwerbehinderte zu ermöglichen?
Schwerbehinderte und reiseunfähige Parteien sind in Sachen Videoverhandlung besonders schutzwürdig, hat der VerfGH Baden-Württemberg klargestellt. In dem Fall lehnte das AG die Videoverhandlung mehrfach ab, obwohl eine Partei reiseunfähig ist.
Gerichte dürfen Anträge zur Videoverhandlung gemäß § 128a Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO) von reiseunfähigen Parteien nicht ohne Weiteres ablehnen. Gegebenenfalls müssen sie sich besonders bemühen, eine Videoverhandlung möglich zu machen, auch wenn es (angeblich) an der Technik scheitert. So oder so sei aber eine tragfähige Begründung nötig, warum das Gericht in solchen Fällen die Videoverhandlung ablehnt. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) Baden-Württemberg durchblicken lassen (Beschl. v. 08.12.2025, Az. 1 VB 64/25).
Den ganzen Artikel unter: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/1vb6425-verfgh-baden-wuerttemberg-videoverhandlung-128a-zpo-behinderung


[bookmark: _Toc218361374]Außerklinische Intensivpflege 
Recherche: Henry Spradau
Außerklinische Intensivpflege richtet sich an schwerstkranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit täglich und zu unvorhersehbaren Zeiten lebensbedrohliche gesundheitliche Situationen auftreten können. Sie haben daher einen besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, der durch die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle im gesamten Versorgungszeitraum gekennzeichnet ist. Bei der Intensivpflege handelt es sich um ein komplexes, individuell abzustimmendes Leistungsangebot für derart betroffene Menschen.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) —als oberstes Gremium der Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und gesetzlich dazu beauftragt- hat eine entsprechende Richtlinie erlassen (Fassung vom 19.11.2021 mit Änderungen); gleichermaßen der Spitzenverband GKV eine Rahmenempfehlung vom 3.4.2023.
Der Innovationsausschuss beim G-BA hatte ein Versorgungsforschungsprojekt zur außerklinischen Intensivpflege gefördert (Kurzbezeichnung ATME) und über dessen Ergebnisse in einer Presseerklärung informiert.
Das Projekt hat u.a. eine detaillierte Beschreibung und Analyse der Versorgungsstrukturen, Krankheitsverläufe und Bedarfe von beatmeten und/oder tracheotomierten Menschen geliefert. 
Es hat sich auf die Situation von beatmeten und/oder tracheotomierten Menschen konzentriert, um Möglichkeiten auszuloten, das sogenannte Weaningpotenzial (Entwöhnungspotenzial) von einer Beatmung besser auszuschöpfen.
Es wurden verschiedene Zielgruppen (Pflegeeinrichtungen, Betroffene und deren Angehörige, Zentren für außerklinische Beatmung) interviewt sowie demographische und versorgungsspezifische Routinedaten der Krankenkassen analysiert. Festgestellt wurde u.a., dass die große Mehrheit der Patient*Innen in der eigenen Häuslichkeit versorgt wird. Die Befragungsergebnisse zeigten auch, dass die Betroffenen und ihre Angehörigen sich als persönliche Therapieziele am häufigsten wünschen, eine bestmögliche Lebensqualität zu erreichen sowie den „Ist-Zustand“ zu erhalten. Sie waren im Vergleich mit allen anderen befragten Zielgruppen mit der pflegerischen, therapeutischen und hilfsmitteltechnischen Versorgung am zufriedensten. Die befragten Pflege(fach)kräfte sahen eines der Hauptziele des Gesetzgebers, Entwöhnungspotenziale besser auszuschöpfen, überwiegend als erfüllt an.
Die gewonnenen Einblicke sind von besonderer Bedeutung, weil der Gesetzgeber den Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege im Jahr 2020 neu geregelt hatte. Die Projektempfehlungen können als Grundlage für zukünftige Weiterentwicklungen und Verbesserungen der vorhandenen Versorgungsprozesse und Regelungen dienen. 
Link zur Presseerklärung des G-BA und weiterführenden Einzelheiten:
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1297/


[bookmark: _Toc218361375]Korrekturen:
Auf Seite 4 unseres letzten Kurier 2025-04 haben wir vermerkt, dass es sieben Anträge der AG Selbst Aktiv aus formalrechtlichen Gründen nicht in das Antragsbuch 2025 geschafft haben. Leider ist uns entgangen, dass durch Initiativanträge von Ulrike Huf (SPD-BZ Hessen-Süd) und Julia Maiano (SPD-BZ Hessen-Süd) doch vier dieser Anträge im Antragsbuch aufgenommen werden konnten.
· Antrag Ini16 = Barrierefreiheit als verbindliche Vorgabe für das Sondervermögen Infrastruktur 
(Status: angenommen in geänderter Fassung)
· Antrag Ini19 = Sozialrechtliche Gleichstellung von Menschen mit ME/ CFS, Long Covid und Post-Vaccine-Syndrom 
(Status: angenommen in geänderter Fassung)
· Antrag Ini20 = Kinder und Jugendliche mit ME/CFS und Long Covid (Status: Annahme) 
Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.
Alle Anträge aus dem Bundesparteitag sind aufgelistet unter: 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Bundesparteitag/Beschlussbuch_oBPT25.pdf


	[bookmark: _Toc218361376]Hinweise zum Selbst Aktiv-Newsletter „Kurier“
Der „Kurier“ wird automatisch an alle interessierten Mitglieder der SPD für die Arbeit der AG Selbst Aktiv gesendet und darf gerne auch an Nicht-Parteimitglieder weitergeleitet werden. 
[bookmark: _Toc218361377]Impressum:
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv
vertreten durch die Bundes-CO-Vorsitzenden Karl Finke und Katrin Gensecke, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin
Telefon: 030 - 25991 - 403
Mail: selbstaktiv@spd.de

Redaktion: Udo Schmidt, Katrin Gensecke, Karl Finke, Anne Kleinschnieder, Thomas Koch. Mail: kurier@selbstaktiv.de
Korrekturen: Heike Treffan.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben den Inhalt des Verfassers oder der Verfasserin wieder und nicht immer die Meinung des Anbieters.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Kurier erscheint quartalsmäßig. Redaktionsschluss ist jeweils der letzte Arbeitstag im Vor-Quartal. 
[bookmark: _Hlk115101251]Für den Bereich „Infos und Termine aus den Bezirken und Bundesländern“ bitten wir um Beiträge, die einen bundesweiten Bezug oder nationale Relevanz haben. Wir behalten uns vor, eingereichte Texte redaktionell zu bearbeiten und ggf. zu kürzen. Auf ein Feedback freuen wir uns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Selbst Aktiv Bundesvorstand im Internet und den social Media:
Web: 		https://selbstaktiv.spd.de
Facebook:	https://www.facebook.com/SelbstAktivBuVo
Instagram:	https://www.instagram.com/selbst_aktiv_bundesvorstand/
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